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A 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Inhalt  
Diese Vereinbarung regelt die Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der diagnostischen Radiologie, der Strahlentherapie und der Nuklearmedizin 
in der vertragsärztlichen Versorgung. Daneben sind die einschlägigen gesetzlichen Best-
immungen zu beachten. Die Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der kurativen Mammographie sind in der Mammographie-Vereinbarung ge-
mäß § 135 Abs. 2 SGB V, die Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der Mammographie im Rahmen des Programms zur Früherkennung von 
Brustkrebs durch Mammographie-Screening sind in den Krebsfrüherkennungs-Richtlinien 
und Anlage 9.2 BMV-Ä geregelt.  
 

§ 2 
Genehmigungspflicht 

Die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
durch die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte ist erst nach Ertei-
lung der Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung zulässig. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn der Arzt die nachstehenden Voraussetzungen der fachlichen 
Befähigung (Abschnitt B) und der apparativen Ausstattung (Abschnitt C und Anlage II) 
erfüllt.  
 

§ 3 
Genehmigungsvoraussetzung 

Die Erfüllung der Voraussetzung zur fachlichen Befähigung und zur apparativen Ausstat-
tung ist gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Verfahren rich-
tet sich nach Abschnitt D dieser Vereinbarung. Das Nähere zur Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens (z. B. Inhalte der Kolloquien, Zusammensetzung der Kommissio-
nen) regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Richtlinien nach § 75 Abs. 7 und 
§ 135 Abs. 3 SGB V. 
 

B 
Anforderungen an die fachliche Befähigung 

 
§ 4 

Diagnostische Radiologie 
Den Anforderungen an die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der diagnostischen Radiologie wird entsprochen, wenn der Arzt 
1. die für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 47 Strahlenschutzver-

ordnung (StrlSchV) nachweist und 
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2. eine fachliche Qualifikation gemäß den in den §§ 5 bis 8 genannten Anforderungen 
erworben hat. 

 
§ 5 

Allgemeine Röntgendiagnostik 

(1) Die fachliche Qualifikation für die allgemeine Röntgendiagnostik ist nachgewiesen, 
wenn der Arzt berechtigt ist, die Facharztbezeichnung "Facharzt für Radiologie" o-
der "Facharzt für Diagnostische Radiologie" zu führen. 

(2) Soweit eine unter Abs. 1 genannte Facharztbezeichnung nicht erworben wurde, 
aber eine Weiterbildung in der fachgebietsspezifischen Röntgendiagnostik nach der 
Weiterbildungsordnung den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fer-
tigkeiten fordert, gilt die fachliche Qualifikation durch die Vorlage ausreichender 
Zeugnisse als nachgewiesen.  

(3) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 oder 2 nicht stattgefunden hat, hat der An-
tragsteller durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen, dass er in der 
diagnostischen Radiologie folgender Organbereiche während der genannten Zeiten 
unter der Leitung zur Weiterbildung entsprechend ermächtigter Ärzte tätig gewesen 
ist und in den jeweiligen Organbereichen ausreichende Kenntnisse erworben hat: 

a) Für die gesamte Röntgendiagnostik eine mindestens 36monatige ständige Tä-
tigkeit in der Röntgendiagnostik aller Organbereiche. Dabei sind 6 Monate 
nuklearmedizinische Diagnostik anrechnungsfähig, soweit diese unter der Lei-
tung entsprechend ermächtigter Ärzte absolviert worden sind 

b) Für die Röntgendiagnostik der Thorax-Organe eine mindestens 12monatige  
ständige Tätigkeit in der entsprechenden Röntgendiagnostik 

c) Für die Röntgendiagnostik der Extremitäten eine mindestens 12monatige 
ständige Tätigkeit in der entsprechenden Röntgendiagnostik  

d) Für die Röntgendiagnostik des Schädels eine mindestens 12monatige ständi-
ge Tätigkeit in der entsprechenden Röntgendiagnostik 

e) Für die Röntgendiagnostik des Harntraktes und/oder der Geschlechtsorgane 
eine mindestens 12monatige ständige Tätigkeit in der entsprechenden Rönt-
gendiagnostik 

f) Für die Röntgendiagnostik des gesamten Skeletts eine mindestens 
18monatige ständige Tätigkeit in der entsprechenden Röntgendiagnostik 

g) Für die Röntgendiagnostik des Verdauungstraktes und/oder der Gallenwege 
eine mindestens 12monatige ständige Tätigkeit in der entsprechenden Rönt-
gendiagnostik 

h) Für die Röntgendiagnostik eines speziellen Organsystems, das unter a) bis g) 
nicht genannt ist, eine mindestens 12monatige ständige Tätigkeit in der  
entsprechenden Röntgendiagnostik 
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(4) Bei Erwerb der fachlichen Qualifikation nach Abs. 3 b) bis h) für mehr als einen der 
genannten Organbereiche, können auf die geforderten Zeiten der weiteren Organ-
bereiche jeweils 6 Monate angerechnet werden. 

(5) Die fachliche Qualifikation zur allgemeinen Röntgendiagnostik nach § 5 schließt die 
fachliche Qualifikation zur Mammographie (Mammographie-Vereinbarung gemäß 
§ 135 Abs. 2 SGB V), Computertomographie (§ 7) und Knochendichtemessung (§ 
8) nicht ein. 

(6) Ärzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 3 erworben haben, müssen diese 
gemäß § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Näheres über Zeugnisse und 
Kolloquien regeln die §§ 16 und 17.  

 
§ 6 

Mammographie 
- nicht besetzt - 

 
§ 7 

Computertomographie 

(1) Soweit die Weiterbildungsordnung für eine Weiterbildung in der Computerto-
mographie den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
der jeweiligen computertomographischen Diagnostik (Ganzkörper, Kopf) vor-
schreibt, gilt die fachliche Qualifikation durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse 
als nachgewiesen. 

(2) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 nicht stattgefunden hat, hat der Antragsteller 
durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen, dass er während der 
genannten Zeiten unter der Leitung eines zur Weiterbildung ermächtigten Arztes tä-
tig gewesen ist: 

a) Für Untersuchungen des Ganzkörpers auch einschl. Kopf und des Spinalka-
nals 

1. eine mindestens 30monatige ganztägige Tätigkeit in der radiologischen 
einschl. neuroradiologischen Diagnostik und 

2. eine mindestens 10monatige ganztägige Tätigkeit in der Computer- 
tomographie 

b) Für Untersuchungen des Kopfes und des Spinalkanals 

1. eine mindestens 18monatige ganztägige Tätigkeit in der radiologischen 
einschl. neuroradiologischen Diagnostik und 

2. eine mindestens 4monatige ganztägige Tätigkeit in der Computertomo-
graphie insbesondere des Kopfes und des Spinalkanals 
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(3) Ärzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 2 erworben haben, müssen diese 
gemäß § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Näheres über Zeugnisse und 
Kolloquien regeln die §§ 16 und 17.  

 
§ 8 

Knochendichtemessung 

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 
Knochendichtemessung mittels einer zentralen DXA (Dual-Energy X-ray Absorptio-
metrie) gilt als nachgewiesen, wenn der Arzt nach dem für ihn maßgeblichen Wei-
terbildungsrecht zur Durchführung von Osteodensitometrien berechtigt ist und die 
Erfüllung der folgenden Voraussetzungen nachweist: 

a) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtlinie „Fachkunde 
und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen 
in der Medizin oder Zahnmedizin“, und 

b) selbständige Durchführung von 50 Untersuchungen unter Anleitung eines 
nach dieser Vereinbarung in der Knochendichtemessung qualifizierten Arztes 
mit selbständiger Einstellung des Gerätes und selbständiger Befundung. 

(2) Ärzte, die bis zum 1.01.2015 über eine Genehmigung zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der Knochendichtemessung mittels einer zentralen DXA ver-
fügen, behalten diese. 

(3) Für Ärzte, die ihre Weiterbildung gemäß einer Weiterbildungsordnung auf der 
Grundlage einer früheren (Muster-) Weiterbildungsordnung (vor 2003) absolviert 
haben, gilt die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leis-
tungen der Knochendichtemessung mittels einer zentralen DXA als nachgewiesen, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt und durch Zeugnisse und Bescheini-
gungen nachgewiesen werden: 

a) mindestens 12-monatige ständige Tätigkeit in der radiologischen Skelettdiag-
nostik, auf die eine bis zu 6-monatige ständige Tätigkeit in der nuklearmedizi-
nischen Skelettdiagnostik angerechnet werden kann, und 

b) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtlinie „Fachkunde 
und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen 
in der Medizin oder Zahnmedizin“, und 

c) Erwerb praktischer Erfahrungen in der Knochendichtemessung aufgrund der 
Durchführung von mindestens 50 Untersuchungen unter Anleitung eines nach 
dieser Vereinbarung in der Knochendichtemessung qualifizierten Arztes mit 
selbständiger  Einstellung des Gerätes und selbständiger Befundung, und 

d) erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 17 Abs. 2. 

 
§ 9 

Strahlentherapie 
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(1) Die Anforderungen an die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung 
von Leistungen der Nahbestrahlungs-, Weichstrahl- und Orthovolttherapie gilt durch 
die Vorlage der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz nach § 47 StrlSchV  
und durch den Nachweis einer der folgenden fachlichen Qualifikationen als erfüllt: 

a) Berechtigung zum Führen folgender Facharztbezeichnungen: "Facharzt für 
Strahlentherapie" oder "Facharzt für Radiologie, Teilgebiet: Strahlentherapie" 
(nach Übergangsrecht der Weiterbildungsordnung) oder "Facharzt für Radio-
logie" (sofern er die fachliche Qualifikation für die Strahlentherapie erworben 
hat) 

b) Soweit eine unter Abs. 1 a genannte Facharztbezeichnung nicht erworben 
wurde, der Nachweis einer entsprechenden Weiterbildung in fachgebiets-
spezifischer Nahbestrahlungs-, Weichstrahl- und Orthovolttherapie durch die 
Vorlage ausreichender Zeugnisse, wenn die Weiterbildungsordnung für diese 
Weiterbildung den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-
keiten vorschreibt 

c) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 a oder 1 b nicht stattgefunden hat, der 
Nachweis folgender fachlicher Voraussetzungen durch die Vorlage aus-
reichender Zeugnisse: 

1. für die Nahbestrahlungstherapie eine mindestens 6monatige ständige Tä-
tigkeit in dieser Strahlentherapie unter der Leitung eines dazu ermächtig-
ten Arztes 

2. für die Weichstrahltherapie eine mindestens 6monatige ständige Tätigkeit 
in der Strahlentherapie von Hautkrankheiten unter der Leitung eines dazu 
ermächtigten Arztes 

3. für die Orthovolttherapie eine mindestens 12monatige ständige Tätigkeit 
in dieser Strahlentherapie unter der Leitung eines dazu ermächtigten Arz-
tes 

d) Die in der Nahbestrahlungs- und/oder Weichstrahltherapie nachgewiesenen 
Zeiten können bis zu 6 Monaten auf die erforderlichen Zeiten in der Ortho-
volttherapie angerechnet werden. Die für die Nahbestrahlungstherapie 
und/oder Weichstrahltherapie nachzuweisenden Zeiten können innerhalb der 
nachzuweisenden Zeiten für die Orthovolttherapie abgeleistet werden. 

(2) Die Anforderungen an die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung 
von Leistungen der Hochvolttherapie sind durch die Berechtigung zum Führen der 
Facharztbezeichnung "Facharzt für Strahlentherapie" oder "Facharzt für Radiologie, 
Teilgebiet: Strahlentherapie" (nach Übergangsrecht der Weiterbildungsordnung) o-
der "Facharzt für Radiologie" (sofern er die fachliche Qualifikation für die Strahlen-
therapie erworben hat) sowie durch die Vorlage der entsprechenden Fachkundebe-
scheinigung nach StrlSchV und der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften in 
den jeweils geltenden Fassungen nachgewiesen. 



Strahlendiagnostik/-therapie 
  
 

8 

(3) Die Anforderungen an die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung 
von Leistungen der Brachytherapie gelten durch die Vorlage entsprechender Fach-
kundebescheinigungen nach StrlSchV und der dazu ergangenen Ausführungsvor-
schriften in den jeweils geltenden Fassungen sowie durch den Nachweis einer der 
folgenden fachlichen Qualifikationen als erfüllt: 

a) Berechtigung zum Führen folgender Facharztbezeichnungen: "Facharzt für 
Strahlentherapie" oder "Facharzt für Radiologie, Teilgebiet: Strahlentherapie" 
(nach Übergangsrecht der Weiterbildungsordnung) oder "Facharzt für Radio-
logie" (sofern er die fachliche Qualifikation für die Strahlentherapie erworben 
hat) 

b) Soweit eine unter Abs. 3 a genannte Facharztbezeichnung nicht erworben 
wurde, der Nachweis einer entsprechenden Weiterbildung in fachgebietsspe-
zifischer Brachytherapie durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse, wenn die 
Weiterbildungsordnung für diese Weiterbildung den Erwerb eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vorschreibt 

c) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 3 a oder Abs. 3 b nicht stattgefunden hat, 
der Nachweis einer mindestens 6monatigen ständigen Tätigkeit in der 
Brachytherapie des jeweiligen Organbereichs unter der Leitung eines dazu 
ermächtigten Arztes durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse  

(4) Ärzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 1 c oder 3 c erworben haben, müs-
sen diese gemäß § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Näheres über 
Zeugnisse und Kolloquien regeln die §§ 16 und 17.  

 
§ 10 

Nuklearmedizin 
(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 

nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie ist nachgewiesen, wenn der Arzt be-
rechtigt ist, die Facharztbezeichnung "Facharzt für Nuklearmedizin" zu führen und 
die erforderliche Fachkunde nach § 47 StrlSchV vorweisen kann.  

(2) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 nicht stattgefunden hat, hat der Antragsteller 
für die nuklearmedizinische in-vivo-Diagnostik die erforderliche Fachkundebe-
scheinigung nach §  47 StrlSchV vorzulegen. Des Weiteren ist eine der folgenden 
fachlichen Qualifikationen durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuwei-
sen: 
a) Für die gesamte nuklearmedizinische Diagnostik eine mindestens 36monatige 

ständige Tätigkeit in der nuklearmedizinischen Diagnostik aller Organbereiche 
unter der Leitung entsprechend zur Weiterbildung ermächtigter Ärzte. Dabei 
sind 6 Monate nuklearmedizinische Therapie oder diagnostische Radiologie 
anrechnungsfähig, soweit diese unter der Leitung entsprechend zur Weiterbil-
dung ermächtigter Ärzte erworben worden sind 
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b) Für die nuklearmedizinische Diagnostik eines Organs oder eines Organsys-
tems eine mindestens 12monatige ständige Tätigkeit in der entsprechenden 
nuklearmedizinischen Diagnostik unter der Leitung entsprechend zur Weiter-
bildung ermächtigter Ärzte 

c) Für die Single-Photon-Emissions-Computer-Tomographie (SPECT) zusätzlich 
für die Fachkunde nach a) oder b) eine mindestens 6monatige ständige Tätig-
keit in diesem diagnostischen Verfahren unter der Leitung entsprechend zur 
Weiterbildung ermächtigter Ärzte 

(3) Soweit der Arzt die Voraussetzungen zum Führen der Facharztbezeichnung "Fach-
arzt für Nuklearmedizin" nicht erfüllt, sind für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der alleinigen nuklearmedizinischen in-vitro-Diagnostik die erforderliche 
Fachkundebescheinigung nach §  47 StrlSchV vorzulegen. Des Weiteren ist eine 
mindestens 3monatige ständige Tätigkeit in der nuklearmedizinischen in-vitro-
Diagnostik bei einem entsprechend zur Weiterbildung ermächtigten Arzt durch die 
Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen. 

(4) Bei dem Erwerb der fachlichen Qualifikation in der nuklearmedizinischen Diagnostik 
nach Abs. 2 b für mehr als einen der genannten Organbereiche, können auf die ge-
forderten Zeiten der weiteren Organbereiche jeweils 6 Monate angerechnet werden. 

(5) Ärzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 2 erworben haben, müssen diese 
gemäß § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Näheres über Zeugnisse und 
Kolloquien regeln die §§ 16 und 17.  

 
C 

Anforderungen an die apparative Ausstattung 
 

§ 11 
Diagnostische Radiologie 

(1) Leistungen der diagnostischen Radiologie dürfen in der vertragsärztlichen Versor-
gung nur durchgeführt werden, wenn eine Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 des 
Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) oder die Anzeigebestätigung der zuständigen 
Behörde nach § 19 Abs. 1 StrlSchG vorliegt. Wenn keine Anzeigebestätigung der 
zuständigen Behörde vorliegt, erfolgt der Nachweis durch Vorlage der im Rahmen 
des Anzeigeverfahrens eingereichten Unterlagen bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung und der Erklärung des Arztes, dass eine Untersagung des Betriebs durch die 
Behörde innerhalb der Frist nach § 20 StrlSchG nicht erfolgt ist. Eine spätere Unter-
sagung ist der Kassenärztlichen Vereinigung unverzüglich mitzuteilen. Darüber hin-
aus kann die Kassenärztliche Vereinigung weitere Unterlagen, z. B. den Prüfbericht 
zur Sachverständigenprüfung, anfordern. Aus den eingereichten Unterlagen muss 
eindeutig hervorgehen, dass die Anforderungen an die apparative Ausstattung ge-
mäß Anlage 1 Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der Röntgenverord-
nung für die beantragten Leistungen erfüllt sind.  

(2) Bei Bedarf kann die Kassenärztliche Vereinigung den Prüfbericht zur wiederkehren-
den Sachverständigenprüfung anfordern. Dies gilt auch für Sachverständigenprü-
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fungen, die aufgrund einer wesentlichen Änderung des Betriebes der Röntgenein-
richtung durchgeführt werden. 

(3) Die sachgerechte Durchführung von Röntgenuntersuchungen erfordert die Verwen-
dung von Abbildungssystemen, die die Qualitätsanforderungen der Leitlinien der 
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik in der jeweils 
gültigen Fassung erfüllen. 

 
§ 12 

Strahlentherapie 
Die Anforderungen an die Bestrahlungsgeräte sowie an die Hilfsgeräte in der Strahlen-
therapie richten sich nach der StrlSchV, der Richtlinie "Strahlenschutz in der Medizin" und 
nach den auf der Grundlage bei der Verordnungen erlassenen Richtlinien der zuständi-
gen Ministerien. Die darin festgelegten generellen Anforderungen an Bestrahlungsein-
richtungen werden in dieser Vereinbarung ergänzt um spezielle Anforderungen, die für 
die sachgerechte Ausführung und Abrechnung von Leistungen in der Strahlentherapie in 
den einzelnen Anwendungsklassen zu erfüllen sind. Für die einzelnen Anwendungsklas-
sen gelten die in der Anlage II aufgeführten Mindestanforderungen. Die Mindestanforde-
rungen gelten für jeden Arbeitsplatz. 
 

§ 13 
Nuklearmedizin 

 
(1) Die Ausstattung und Anforderungen an die Untersuchungsgeräte zur nuklearmedi-

zinischen Diagnostik richten sich nach der StrlSchV, der Richtlinie "Strahlenschutz 
in der Medizin" und nach den auf der Grundlage der StrlSchV erlassenen Richtlinien 
und Vorschriften der zuständigen Behörden. Für die Erteilung einer Abrechnungs-
genehmigung ist die Erfüllung der Anforderungen nachzuweisen durch: 

 
− Den Bericht der Abnahmeprüfung nach § 115 StrlSchV. Aus dem Bericht 

müssen der aktuell einwandfreie technische Zustand des Gerätes und die 
Eignung des Gerätes für die beantragten Leistungen hervorgehen.  

− Den Nachweis über die erfolgreiche Prüfung durch die Ärztliche Stelle nach 
§ 130 StrlSchV. Dieser ist unverzüglich nach der Prüfung vorzulegen. So-
weit zum Zeitpunkt der Antragstellung dieser Nachweis noch nicht vorliegt, 
ist der Arzt verpflichtet, eine Kopie der Anmeldung des Gerätes bei der 
ärztlichen Stelle vorzulegen. 

− Die behördliche Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG. 

 
(2) Die Kassenärztliche Vereinigung kann den aktuellen Bericht der Prüfung durch 

die Ärztliche Stelle nach § 130 StrlSchV in Verbindung mit der Richtlinie „Qua-
litätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche Stellen“ nach Röntgenverord-
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nung und StrSchV zur regelmäßigen Prüfung anfordern. Dies gilt auch für Ab-
nahmeprüfungen, die aufgrund einer wesentlichen Änderung des nuklearme-
dizinischen Systems durchgeführt werden. 

 
D 

Verfahren 
 

§ 14 
Genehmigung und Widerruf 

(1) Anträge auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der di-
agnostischen Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin in der vertragsärztli-
chen Versorgung sind an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu richten. 
Über die Anträge und über den Widerruf oder die Rücknahme einer erteilten Ge-
nehmigung entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. Vor Erteilung der Geneh-
migung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen Ra-
diologie, der Strahlentherapie und Nuklearmedizin sind die vorgelegten Zeugnisse 
und Nachweise von der Kassenärztlichen Vereinigung zu überprüfen.  

(2) Dem Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 
diagnostischen Radiologie, der Strahlentherapie oder Nuklearmedizin sind insbe-
sondere beizufügen: 
1. Zeugnisse gemäß § 16 Abs. 1 oder 2 für den Nachweis der fachlichen Qualifi-

kation 
2. Erforderliche Bescheinigung über Fachkunde im Strahlenschutz (s. Abschnitt 

B, Anforderungen an die fachliche Befähigung) nach der StrlSchV  
3. a) Für die diagnostische Radiologie:  
  Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die apparative Ausstattung 

gemäß Anlage 1 Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der 
Röntgenverordnung für die beantragten Leistungen. Genehmigung nach 
§ 12 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchG oder Anzeigebestätigung der zuständigen Be-
hörde nach § 19 Abs. 1 StrlSchG. Wenn keine Anzeigebestätigung der 
zuständigen Behörde vorliegt, erfolgt der Nachweis durch Vorlage der im 
Rahmen des Anzeigeverfahrens eingereichten Unterlagen bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung und der Erklärung des Arztes, dass eine Un-
tersagung des Betriebs durch die Behörde innerhalb der Frist nach § 20 
StrlSchG nicht erfolgt ist. 

b) Für die Strahlentherapie: 
- Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die apparative Aus-

stattung gemäß der Anlage II. Der Nachweis kann durch die Ge-
währleistung des Herstellers, dass das verwendete Gerät diesen 
Anforderungen entspricht, geführt werden. 

- Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 StrSchG . Soweit 
zum Zeitpunkt der Antragstellung die Umgangsgenehmigung noch 
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nicht vorliegt, ist der Arzt verpflichtet, diese unverzüglich nach Erhalt 
der zuständigen Stelle der Kassenärztlichen Vereinigung vorzule-
gen. 

c) Für die Nuklearmedizin: 
- Bericht der Abnahmeprüfung, aus dem der  einwandfreie technische 

Zustand des Gerätes und die Eignung des Gerätes für die beantrag-
ten Leistungen nach § 13 hervorgehen.  

-  Nachweis über die erfolgreiche Prüfung durch die Ärztliche Stelle 
nach § 130 StrlSchV, falls bereits vorliegend, oder Kopie der An-
meldung des Gerätes bei der Ärztlichen Stelle. Die Genehmigung 
wird mit der Auflage erteilt, dass der Nachweis über die erfolgreiche 
Prüfung durch die Ärztliche Stelle unverzüglich nach der Prüfung 
vorgelegt wird. 

- Behördliche Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrSchG. 

4. Die Kassenärztliche Vereinigung prüft, dass aus den eingereichten Unterlagen 
für die jeweilige beantragte Leistung die erforderliche fachliche Qualifikation 
nach den Nummern 1 und 2 sowie die apparativen Anforderungen nach Num-
mer 3 hervorgehen. 

(3) Der Arzt hat jede wesentliche Veränderung an der zugelassenen Röntgeneinrich-
tung, am Bestrahlungsgerät oder am nuklearmedizinischen System sowie Ände-
rungen der in Abs. 2 genannten behördlichen Genehmigungen unverzüglich der 
Kassenärztlichen Vereinigung mitzuteilen.  

(4) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Kommissionen für diagnostische 
Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin beauftragen, die in Betrieb befind-
lichen Einrichtungen daraufhin zu überprüfen, ob sie den apparativen Anforderun-
gen gemäß Absatz 2 Nr. 3 dieser Vereinbarung entsprechen. Die Genehmigung für 
die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem An-
trag sein Einverständnis zur Durchführung einer solchen Überprüfung erklärt. 

 
§ 15 

Anpassung an geänderte Anforderungen an die apparative Ausstattung 
- nicht besetzt - 

 
§ 16 

Zeugnisse 
(1) Soweit nach dieser Vereinbarung für den Nachweis der fachlichen Qualifikation die 

Berechtigung zum Führen der in dieser Vereinbarung in den §§ 5 bis 10 genannten 
Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnungen ausreichend ist, ist diese Berechtigung 
durch die Vorlage des Facharztzeugnisses nachzuweisen. 
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(2) Soweit die fachliche Qualifikation nicht mit einem Zeugnis nach Abs. 1 nachgewie-
sen wird, müssen die über eine radiologische, strahlentherapeutische oder nukle-
armedizinische Tätigkeit vorzulegenden Zeugnisse von dem zur Weiterbildung er-
mächtigten Arzt unterzeichnet sein und insbesondere folgende Angaben enthalten: 
a) Für die diagnostische Radiologie bzw. diagnostische Nuklearmedizin: 

-- Überblick über die Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Abtei-
lung, in der die Weiterbildung stattfand 

-- Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen und angewandten 
Techniken 

-- Zahl der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten sowie Zahl der 
selbstständig durchgeführten Untersuchungen und diagnostischen Beur-
teilungen 

-- Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbständigen Durch-
führung von Untersuchungen bestimmter Organe und zur selbstständigen 
Anwendung bestimmter Untersuchungstechniken 

Als radiologische bzw. nuklearmedizinische Tätigkeit im Sinne dieser Vereinbarung 
gilt nicht die alleinige Teilnahme an Röntgenbildbesprechungen (sogenannte Film-
Visiten) bzw. nuklearmedizinischen Befundbesprechungen oder die Teilnahme an 
Einführungs- oder Fortbildungskursen. 
b) Für die Strahlentherapie: 

--  Überblick der Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Abteilung, in 
der die Weiterbildung stattfand 

--  Beschreibung der durchgeführten Bestrahlungsplanungen und Bestrah-
lungstechniken 

--  Zahl der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten sowie Zahl der 
selbstständig durchgeführten Bestrahlungen 

--  Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbständigen Durch-
führung von Strahlenbehandlungen 

 
§ 17 

Kolloquien 
(1) Bestehen trotz der Berechtigung zum Führen einer Gebiets- bzw. Teilgebiets-

bezeichnung oder der vorgelegten Zeugnisse begründete Zweifel, dass die in Ab-
schnitt B dieser Vereinbarung festgelegten Anforderungen an die fachlichen Befä-
higungen erfüllt sind, so kann die Kassenärztliche Vereinigung die Erteilung der Ge-
nehmigung für die Ausführung und Abrechnung der beantragten Leistungen von der 
erfolgreichen Teilnahme an einem Kolloquium abhängig machen. Das gleiche gilt, 
wenn der antragstellende Arzt im Vergleich zu dieser Vereinbarung eine abwei-
chende, aber gleichwertige Befähigung nachweist. 

(2) Wird die fachliche Qualifikation nach 

a) § 5 Abs. 3 (Allgemeine Röntgendiagnostik), 
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b) § 7 Abs. 2 (Computertomographie), 

c) § 8 (Knochendichtemessung) Abs. 3, 

d) § 9 Abs. 1c oder Abs. 3c (Strahlentherapie) oder 

e) § 10 Abs. 2 (Nuklearmedizin) 

erworben, darf die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen 
der diagnostischen Radiologie, Knochendichtemessung, Strahlentherapie und Nuk-
learmedizin nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium erfolgen. 

 
E 

Schlussbestimmungen 
 

§ 18 
Auswertung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

(1) Damit die Vertragspartner entscheiden können, ob und in welcher Form die Quali-
tätssicherungsmaßnahmen nach dieser Vereinbarung fortgeführt werden sollen, tei-
len die Kassenärztlichen Vereinigungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
für jedes Kalenderjahr bis zum 30. April des Folgejahres die Angaben nach Ab-
satz 2 mit. Diese Daten stehen den Partnern des Bundesmantelvertrages KV-
bezogen und gegliedert nach Diagnostischer Radiologie, Strahlentherapie und Nuk-
learmedizin zur gemeinsamen Beratung zur Verfügung. 

(2) Auszuweisen sind für das Berichtsjahr jeweils 
1. die Anzahl der Genehmigungsinhaber am 31. Dezember des Vorjahres und 

des Berichtsjahres sowie die Anzahl der neu erteilten Genehmigungen und 
Genehmigungsrückgaben sowie die Anzahl der Genehmigungswiderrufe, 

2. Anzahl abrechnende Ärzte 
3. Anzahl und Ergebnisse der Kolloquien nach § 5 Abs. 6, § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 3 

Buchstabe d, § 9 Abs. 4, § 10 Abs. 5 sowie § 17 Abs. 1. 
 

§ 19 
In-Kraft-Treten 

Diese Vereinbarung tritt am 1. April 1993 in Kraft. Sie ersetzt die Richtlinien der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung für Radiologie und Nuklearmedizin vom 8. Dezember 1979 
in der Fassung vom 9. Dezember 1989.  
 

§ 20 
Übergangsregelungen 

Ärzte, die vor In-Kraft-Treten dieser Fassung der Vereinbarung vom 1. April 2019 über 
eine Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen 
Radiologie, der Strahlentherapie und Nuklearmedizin verfügen, behalten diese. 
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Protokollnotiz 
Bis zur Änderung der Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der Röntgenverord-
nung, bei der die Aufnahme der Knochendichtemessung in die Anlage 1 in die Richtlinie 
geplant ist, gilt folgendes: Bei Antrag auf Leistungen der Knochendichtemessung muss 
aus den eingereichten Unterlagen eindeutig hervorgehen, dass die Erfüllung der Anforde-
rungen an die apparative Ausstattung aus dem Prüfbericht zur Sachverständigenprüfung 
nach der Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der Röntgenverordnung hervor-
geht. 
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- nicht besetzt - 
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Anwendungsklassen 

 
Mindestanforderung an 
die Strahlenerzeugungs-
systeme 

 
Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen 
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Klasse I 
Therapie mit weichen 
Strahlen 
 
a) Röntgen-Nahbestrah-
lungstherapie 
Zur Bestrahlung von gut-
artigen Erkrankungen 
der Haut sowie primären 
und sekundären bösarti-
gen Tumoren der Haut 
einschließlich der 
Schleimhaut und Binde-
haut 

 
 
 
 
Spezielle Röntgenröhren mit 
Tubussen für Fokus-Haut-
Abstände bis 5 cm 
 
 

 
 

   
b) Röntgen-Weichstrahl-
therapie 
Zur Bestrahlung von gut-
artigen Erkrankungen 
der Haut sowie primären 
und sekundären bösarti-
gen Tumoren der Haut 
einschließlich der 
Schleimhaut und Binde-
haut 

Wählbare Röntgenspannung 
von 10 bis maximal 100 kV; 
Eigenfilterung der Röhre:  
0,5 - 1,0 mm Beryllium 
 

 
 

   
Klasse II 
Therapie mit harten 
Strahlen 
 
a) Zur Bestrahlung gut-
artiger Erkrankungen 
und zur symptomati-
schen und palliativen 
Bestrahlung von bösarti-
gen Geschwülsten und 
Metastasen 

 
 
 
 
Wählbare Röhrenspannun-
gen mindestens 100 KV 
(Orthovolttherapie) 
 

 
 

   
b) Zur Bestrahlung gut-
artiger Erkrankungen 
und zur symptomati-
schen und palliativen 
Bestrahlung von bösarti-
gen Geschwülsten und 
Metastasen  

Caesiumbestrahlungsgerät 
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Klasse III 
Therapie mit ultraharten 
Strahlen 
(Hochvolttherapie) 
 
Zur palliativen Bestrah-
lung von bösartigen Ge-
schwülsten und Metasta-
sen und zur kurativen 
Bestrahlung, soweit mit 
der Dosis der jeweils 
palliative oder kurative 
Effekt im Zielvolumen 
erreicht werden kann. 

 
 
 
 
 
Kobaltbestrahlungsgerät 
Quellen-Achs-Abstand: 
≤  65 cm 

 
 
 
 
 
Simulation oder Verifikation der Be-
strahlung und Möglichkeit zur rechner-
gestützten Bestrahlungsplanung 

   
Klasse IV 
Therapie mit ultraharten 
Strahlen 
(Hochvolttherapie) 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
a) Kurative und palliative 
Strahlentherapie 

Kobaltbestrahlungsgerät 
Quellen-Achs-Abstand:  
> 65 cm 

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Möglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeräten 

   
b) Kurative und palliative 
Strahlentherapie 

Teilchenbeschleuniger mit 
Photonenbetrieb 

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Möglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeräten 

   
c) Kurative und palliative 
Strahlentherapie ein-
schließlich Elektronen-
bestrahlungen 

Teilchenbeschleuniger mit 
Photonen- und Elektronen-
betrieb 

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Möglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeräten 

   
Klasse V 
Intrakavitäre und intersti-
tielle Strahlen- bzw. Kon-
takttherapie zur Be-
handlung von bösartigen 
Tumoren sowie von gut-
artigen Erkrankungen an 
der Körperoberfläche 
(Brachytherapie) 

 
Umschlossene Radionuklide  
 

 
Individuelle Bestrahlungsplanung und 
Röntgendokumentation der Appli-
katorlage bei intrakavitären und in-
terstitiellen Applikationen 
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- nicht besetzt -  
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